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Betr.: Nachweis von Leistungen nach § 48 BAföG 

 

 

Sehr geehrte Frau Zawadzki, 

 

 

Bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom 13.1.2011 teile ich Ihnen von Seiten der Fakultät 

Chemie der Universität Stuttgart folgende Verfahrensweise, als Alternative zum Nachweis 

der Leistungen durch Ausfüllen von Formblatt 5, mit: 

 

Die Studierenden erbringen die erforderlichen Leistungen, wenn Sie folgende Punktestände 

erreicht haben: 

- 63 Leistungspunkte nach drei abgeschlossenen Fachsemestern 

- 90 Leistungspunkte nach vier abgeschlossenen Fachsemestern 

- 129 Leistungspunkte nach fünf abgeschlossenen Fachsemestern 

 

Darüber hinaus kann der Nachweis natürlich auch weiterhin über Formblatt 5 erbracht 

werden, was sich vor allem bei Grenzfällen empfiehlt. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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